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 Veröffentlicht am 20.10.1954

Norm

EheG §55 Abs2 e2

Rechtssatz

Die Dauer der ehelichen Gemeinschaft und die Zahl der Kinder sind nicht immer entscheidend. Auch andere

Umstände können die Aufrechterhaltung des Ehebandes sittlich gerechtfertigt erscheinen lassen. Die Beklagte hat

keinerlei Schuld auf sich geladen und bedarf ihres leidenden Zustandes wegen im besonderen Maße des ehelichen

Beistandes durch den Gatten (fünfjährige kinderlose Ehe, Ehefrau lungenleidend).
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